
O-Ton: Rodler muss nach Unfall 15.000 Euro Schmerzensgeld zahlen 

 

 

Für Wintersportler kann es auf einem Weg, der gemeinsam mit Fußgängern 
benutzt wird, bei einem Unfall teuer werden. Das Oberlandesgericht München 
verurteilte einen Rodler, der einen Spaziergänger schwer verletzt hatte, zu 

15.000 Euro Schmerzensgeld.  
 

Bettina Bachmann von Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen 
Anwaltvereins. 
 

O-Ton: Das Oberlandesgericht München habt entschieden, dass das 
Alleinverschulden beim Rodler liegt. Er ist zu schnell gefahren, mehr als 20 

Stundenkilometer. Und wenn ein Weg von beiden, von Rodlern und 
Fußgängern, zu benutzen ist, muss man natürlich seine Geschwindigkeit 
anpassen. Dem Fußgänger wurde kein Mitverschulden zur Last gelegt, weil er 

nicht verpflichtet war, sich irgendwie kenntlich zu machen. Durch eine 
Beleuchtung oder eine gelbe Weste. - Länge 22 sec.  
 

Mehr dazu unter verkehrsrecht.de. 
 

 

 

 

 

 


